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§ 14 K-GFG Härtefall-Gremium
 K-GFG - Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-GFG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.08.2025

1. (1)Zur Entscheidung über die Leistung von Entschädigungen nach Schäden, die durch die Behandlung von

Patienten in Krankenanstalten entstanden sind, deren Rechtsträger Beiträge gemäß § 57 Abs. 5 K-KAO einheben

und bei denen

1. 1.eine Haftung der Rechtsträger nicht eindeutig gegeben ist,

2. 2.eine Haftung der Rechtsträger nicht gegeben ist und eine bislang unbekannte oder eine sehr seltene und

zugleich auch schwerwiegende Komplikation eingetreten ist oder

3. 3.eine Haftung der Rechtsträger nicht gegeben ist und eine aufgeklärte Komplikation außerordentlich

schwer verlaufen oder großer Schaden entstanden ist,wird das Härtefall-Gremium berufen.

2. (2)Das Härtefall-Gremium besteht aus folgenden, von der Landesregierung auf die Dauer von sechs Jahren zu

bestellenden Mitgliedern:

1. 1.einem Richter des Landesverwaltungsgerichtes als Vorsitzender,

2. 2.einem vom Dachverband der Patienten-Selbsthilfegruppen namhaft gemachten Vertreter und

3. 3.einem Arzt, der gerichtlich beeideter Sachverständiger ist.

3. (3)Eine Wiederbestellung ist zulässig. Für die unter Abs. 2 genannten Mitglieder ist jeweils ein gleich qualifiziertes

Ersatzmitglied zu bestellen. Die Mitglieder und Ersatzmitglieder haben die Geschäfte auch nach dem Ablauf ihrer

Amtsdauer bis zu Bestellung der neuen Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder weiterzuführen.

4. (4)Die Mitglieder des Härtefall-Gremiums sind bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben weisungsfrei gestellt. Die

Landesregierung hat das Recht, sich über alle Gegenstände aus dem Aufgabenbereich des Härtefall-Gremiums zu

unterrichten. Das Härtefall-Gremium ist verpflichtet, die von der Landesregierung im Einzelfall verlangten

Auskünfte zu erteilen, soweit dem Abs. 5 nicht entgegensteht. Die Landesregierung darf ein Mitglied oder

Ersatzmitglied aus wichtigen Gründen abberufen, insbesondere wenn es seine Funktion nicht mehr ausüben

kann oder die Voraussetzungen für seine Bestellung nachträglich weggefallen sind. Das abberufene Mitglied ist

für den Rest der Funktionsdauer durch ein neues zu ersetzen.

5. (5)Die Mitglieder des Härtefall-Gremiums sind – unabhängig von ihren sonst allenfalls bestehenden dienstlichen

Geheimhaltungspflichten – zur Geheimhaltung über alle ihnen aus der Tätigkeit als Mitglied des Gremiums

bekannt gewordenen Umstände verpflichtet, soweit und solange dies aufgrund eines Geheimhaltungsgrundes

nach Art. 22a Abs. 2 zweiter Satz B-VG erforderlich und gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. Die Verpflichtung

zur Geheimhaltung bleibt auch nach dem Ausscheiden als Mitglied bestehen.

6. (6)Der Patientenanwalt nimmt an den Sitzungen des Härtefall-Gremiums mit beratender Stimme teil.

7. (7)Das Härtefall-Gremium hat sich eine Geschäftsordnung zu geben, die der Genehmigung der Landesregierung

bedarf. Es hat für eine anonymisierte Dokumentation seiner Entscheidungen zu sorgen.

8. (8)Dem Vorsitzenden des Härtefall-Gremiums obliegt die Fertigung von Erledigungen des Gremiums.
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